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7Ob2427/96d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1970

Norm

ABGB §483

Rechtssatz

Durch welche Maßnahme der Dienstbarkeitsberechtigte seiner Verp5ichtung zur Erhaltung der Sache, welche zur

Dienstbarkeit bestimmt ist, nachkommt, ist ihm überlassen.
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